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Beschlussvorschlag
1. Geltungsbereich

Für die in beigefügtem Übersichtsplan gekennzeichneten Grundstücke beschließt 
die Gemeindevertretung Benz die 2. Berichtigung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Benz, OT Balm:

Gemeinde Benz  
Gemarkung Balm 
Flur 4
Flurstücke 232 (tw.) und 313 (tw.)

Der räumliche Geltungsbereich der 2. Berichtigung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Benz umfasst eine Fläche von 1.040 m².

Das Plangebiet liegt im östlichen Bereich der Ortschaft Balm. Es wird im Norden 
durch einen vorhandenen Garten des Flurstücks 313, im Osten und Westen durch 
vorhandene Bebauung, sowie im Süden durch die Straße „Am Balmer See“ 
begrenzt.

Flurkartenübersicht im räumlichen Geltungsbereich der 2. Berichtigung 
des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Benz, OT Balm



2. Erfordernis der Planaufstellung

Die Gemeindevertretung Benz hat am 18.01.2022 die Aufstellung der 1. 
Ergänzung und 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 „Am Balmer See“ der 
Gemeinde Benz, OT Balm beschlossen. Gemäß § 13b BauGB kann ein 
Bebauungsplan, der von den Darstellungen im Flächennutzungsplan abweicht, 
auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt 
wurde. Dabei darf die geordnete städtebauliche Entwicklung des 
Gemeindegebietes nicht beeinträchtigt werden. Der Flächennutzungsplan der 
Gemeinde Benz ist im Wege der Berichtigung anzupassen. Die Berichtigung stellt 
einen redaktionellen Vorgang dar. Es findet kein Bauleitplanverfahren statt, auf 
eine Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung wird verzichtet, ein Umweltbericht 
ist nicht erforderlich und es bedarf keiner Genehmigung.

Das Sondergebiet „Bootshäuser“ gemäß § 11 BauNVO und die Wohnbaufläche 
gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO wurden geändert. Sie wurden in der Folge als 
reines Wohngebiet gemäß § 3 BauNVO festgesetzt.

Die vorliegende Berichtigung stimmt mit den Inhalten der Satzung über die 1. 
Ergänzung und 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 „Am Balmer See“ der 
Gemeinde Benz, OT Balm überein.

1. 
Die Gemeindevertretung Benz beschließt die 2. Berichtigung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Benz, OT Balm i. V. m. der Satzung über 
die 1. Ergänzung und 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 „Am Balmer See“ 
der Gemeinde Benz, OT Balm bestehend aus Planzeichnung.

2. 
Die 2. Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Benz, OT Balm i. V. 
m. der Satzung der 1. Ergänzung und 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 
„Am Balmer See“ der Gemeinde Benz, OT Balm ist nach § 10 Abs. 3 BauGB 
ortsüblich bekanntzumachen. Dabei ist auch anzugeben, wo die 2. Berichtigung 
des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Benz, OT Balm i. V. m. der Satzung 



über die 1. Ergänzung und 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 „Am Balmer 
See“ der Gemeinde Benz, OT Balm im Internet und während der Dienststunden 
eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

Anlage
2. Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Benz, OT Balm i. V. m. 
der Satzung über die 1. Ergänzung und 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 
„Am Balmer See“ der Gemeinde Benz, OT Balm mit Planzeichnung in der Fassung 
Januar 2023
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Räumlicher Geltungsbereich
der 2. Berichtigung des Flächennutzungsplanes §

WR Reines Wohngebiet   

Bauflächen bzw. Baugebiete

I. Darstellungen
Planzeichen der 2. Berichtigung des Flächennutzungsplanes           

Planzeichenerklärung
(Zeichnerische Festsetzungen)

§ 3 BauNVO

WR

- Im März 2009 wurde seitens des Landes Mecklenburg-Vorpommern das "Regelwerk Küstenschutz M-V"        

  herausgegeben. In diesem Regelwerk wurden auch die Bemessungshochwasserstände den neueren 

  Erkenntnissen und Berechnungen angepaßt. Entsprechend dem o.g. Regelwerk ist im Bereich Balm 

  ein BHW von 2,35m NHN gültig.

- Aufgrund des Gesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutz-

  gesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) vom 23.Februar 2010 (GS M-V GI Nr.791-8)

  § 29 dürfen bauliche Anlagen in Außen- und Boddenküsten im Abstand von 150 m land- und seewärts 

  von der Mittelwasserlinie nicht errichtet oder wesentlich erweitert werden.

Bauverbot im Gewässerschutzstreifen nach § 29 NatSchAG M-V
50m Binnengewässer, 150 m Küstengewässer land- und wasserseitig

- Flächennutzungsplan der Gemeinde Benz 
- Bebauungsplan Nr.12 "Am Balmer See" der Gemeinde Benz

vorhandene Flächennutzung

Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan

geplante Flächennutzung

Plangrundlagen:

Planverfasser:

Maßstab:Datum:

Ingenieurbüro D. Neuhaus & Partner GmbH

August-Bebel-Straße 29   17389 Anklam Fon 0 39 71 / 20 66 - 0
www.ingenieurbuero-neuhaus.de    anklam@ibnup.de Fax 0 39 71 / 20 66 99

Gemeinde Benz

Übersichtslageplan

1 : 5000

Balm

H/B = 645 / 841 (0.54m²) Allplan 2022

2. Berichtigung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Benz, OT Balm
i.V. mit der Satzung über die 1. Ergänzung und 
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr.12 "Am Balmer See" 
der Gemeinde Benz, OT Balm

Darstellung der 2. Berichtigung des Flächennutzungsplanes

Januar 2023

Rechtsgrundlagen 
 
 
-  Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt 

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 6)); 
 
- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Januar 
2023 (BGBI. 2023 I Nr. 6);  

 
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichen-

verordnung 1990 - PlanzV90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802); 

 
- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

15. Oktober 2015 (GVOBI. M-V 2015, 344), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBI. 
M-V S. 1033); 

 
- Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
23. Juli 2019 (GVOBI. M-V S. 467);  

 
- Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern - Landesp-

lanungsgesetz (LPIG) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. Mai 1998 (GVOBl. M-V S. 503), 
zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 09. April 2020 (GVOBl. M-V S. 166, 181); 

 
- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 

2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08. Dezember 2022; 
 
- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes (Natur-

schutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 (GVOBI. M-V S. 66), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 05. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228).  

 

2. Berichtigung d es  wirksamen Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Benz, OT Balm 
 
Verfahrensvermerke  
 
 
1. Die 2. Berichtigung des wirksamen Flächennutzungsplanes wurde am ................... von der Ge-

meinde vertretung Benz beschlossen.   
 
 

Benz, .......................... 
 
       Der Bürgermeister   Siegel 
 
 
 
2. Die 2. Berichtigung des wirksamen Flächennutzungsplanes wird hiermit ausgefertigt.  
 
 

Benz, .......................... 
 
      Der Bürgermeister   Siegel 
 
 
 
3. D ie 2. Berichtigung des wirksamen Flächennutzungsplanes ist im „Usedomer Amtsblatt“ am 

....................................... ortsüblich bekannt gemacht worden.  
 

Die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienstzeiten von jedermann eingesehen 
werden kann und über dessen Inhalt Auskunft zu erteilen ist, wurde ebenfalls am 
................................. im „Usedomer Amtsblatt“ bekannt gegeben. 
 
Die Bekanntmachung und die wirksame 2. Berichtigung des wirksamen Flächennutzungsplans 
sind auch auf der Internetseite des Amtes Usedom -Süd unter der Adresse –
……………………………………………- eingestellt. 
 
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen (§§ 214 und 215 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) sowie auf Bestimmungen der Kom-
munalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. 
M-V S. 777), in Kraft getreten gemäß Artikel 3 Abs. 1 dieses Gesetzes am 05.09.2011, hinge-
wiesen worden. 
 
Die 2. Berichtigung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Gemeinde Benz, OT Balm ist mit 
Ablauf des ......................................wirksam geworden. 

 
 

Benz, .......................... 
 
      Der Bürgermeister    Siegel 
 

2. Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Benz, OT Balm
i. V. mit der Satzung über die 1. Ergänzung und 3. Änderung 

des Bebauungsplanes Nr. 12 „Am Balmer See“ der Gemeinde Benz, OT Balm
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